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heitsstrafe oder Todesstrafe erkannt wer
den.

(3) Vorbereitung und Versuch sind straf
bar.

(4) Von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ist abzusehen, wenn der 
Täter in die Deutsche Demokratische Re
publik zurückkehrt, sich den Sicherheits
organen stellt, die Umstände seiner Hand
lung offenbart und durch diese keine 
schwerwiegenden Folgen herbeigeführt 
wurden oder zu erwarten sind.

§100
Staatsfeindliche Verbindungen

(1) Wer zu Organisationen, Einrichtun
gen, Gruppen oder Personen wegen ihrer 
gegen die Deutsche Demokratische Repu
blik oder andere friedliebende Völker ge
richteten Tätigkeit Verbindung auf nimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Terror
§ 101

(1) Wer es mit dem Ziel, Widerstand 
gegen die sozialistische Staats- oder Ge
sellschaftsordnung oder die Ordnung an der 
Staatsgrenze der Deutschen Demokrati
schen Republik zu leisten oder hervorzu
rufen, unternimmt, Sprengungen durchzu
führen, Brände zu legen, Zerstörungen her
beizuführen oder andere Gewaltakte zu be
gehen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder 
Todesstrafe erkannt werden.

§102
(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialistische 

Staats- oder Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik zu 
schädigen, unternimmt, einen Angriff auf 
Leben oder Gesundheit eines Bürgers der 
Deutschen Demokratischen Republik bei 
Ausübung oder wegen seiner staatlichen 
oder gesefLsCh aftlichen Tätigkeit zu be
gehen oder ir. anderer Weise gegen ihn 
Gewalt anzuwenden, wird mit Freiheits
strafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann

auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder To
desstrafe erkannt werden.

§103
Diversion

(1) Wer es mit dem Ziel, die Volkswirt
schaft, die sozialistische Staatsmacht oder 
die Verteidigungskraft der Deutschen De
mokratischen Republik zu schädigen, un
ternimmt, Maschinen, technische oder mili
tärische Anlagen und Ausrüstungen, Ge
bäude, Transport- oder Verkehrseinrich
tungen, wirtschaftliche Rohstoffe oder Er
zeugnisse, Unterlagen der Forschung und 
Wissenschaft oder andere, für den sozia
listischen Aufbau oder für die Verteidi
gung wichtige Gegenstände und Materia
lien zu zerstören, unbrauchbar zu machen, 
zu beschädigen oder beiseite zu schaffen, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder To
desstrafe erkannt werden.

§104
Sabotage

(1) Wer es mit dem Ziel, die soziali
stische Staats- oder Gesellschaftsordnung 
der Deutschen Demokratischen Republik zu 
schädigen, unternimmt, durch Irreführung 
oder andere Behinderung staatlicher oder 
genossenschaftlicher Einrichtungen oder 
Betriebe oder unter Mißbrauch seiner 
staatlichen oder gesellschaftlichen Funktion 
oder beruflichen Stellung oder unter Um
gehung der sich daraus ergebenden Pflich
ten

1. die planmäßige Entwicklung der 
Volkswirtschaft oder einzelner ihrer 
Zweige oder Betriebe oder die Erfüllung 
der Volkswirtschaftspläne;

2. die Tätigkeit der Organe des Staates 
oder gesellschaftlicher Organisationen;

3. die Verteidigungskraft oder die Ver
teidigungsmaßnahmen der Deutschen De
mokratischen Republik
zu durchkreuzen oder zu desorganisieren, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen- kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder To
desstrafe erkannt werden.


